
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

16-03424-02
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt - westliches Ringgebiet"
- Festlegung des Fördergebietes gem. § 171 e BauGB
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Datum:
07.06.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 07.06.2017 Ö
Ausschuss für Soziales und Gesundheit (Vorberatung) 07.09.2017 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 19.09.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 26.09.2017 Ö

Beschluss:
„Die Festlegung des Städtebaufördergebietes „Westliches Ringgebiet“ als Fördergebiet
gemäß BauGB § 171 e „Maßnahmen der Sozialen Stadt“ in der als Anlage 1 beigefügten
Anlage wird beschlossen.“

Sachverhalt:

Anlass:
Der Stadtbezirksrat 310 hat in seiner Sitzung vom 6.06.2017 einen Änderungsantrag zur
Vorlage 16-02625-01 gefasst: „Im Bereich 2.2 Gewerbegebiet Arndtstraße soll der Spielplatz
im Sanierungsgebiet verbleiben."

Dem Änderungsantrag des Stadtbezirksrats wird gefolgt. Um langfristig Maßnahmen in dem
Bereich (Gemarkung: Wilhelmitor, Flur: 005, Flurstück: 02/49, 17/39) fördern zu können,
wird der Spielplatz darüber hinaus als Fördergebiet gemäß BauGB § 171 e „Maßnahmen der
Sozialen Stadt“ aufgenommen.

Der Planausschnitt des Fördergebiets gemäß § 171 e BauGB wird entsprechend erweitert.

Leuer

Anlage/n:
Fördergebiet nach § 171 e BauGB (Stand 7.06.2017)


